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Stellungnahme 
 

zum Entwurf eines zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024 
für die öffentliche Anhörung im Haushaltsausschuss 

am 11. Januar 2024 
 
 

 

1. Zur Ausgangslage 

Mit dem Urteil des Zweiten Senats vom 15. November 2023 hat das Bundesverfassungsge-
richt der Kreditaufnahme des Bundes, insbesondere (aber nicht nur), was die Inanspruchnah-
me der „Notlagen“-Regel von Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz angeht, enge Grenzen gezo-
gen (Bundesverfassungsgericht 2023). So muss „ein sachlicher Veranlassungszusammenhang 
zwischen der Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation und der Überschreitung 
der Kreditobergrenzen“ vorliegen. Außerdem sind die Grundsätze der Jährlichkeit und Jäh-
rigkeit gemäß Artikel 110 Absatz 2 Grundgesetz bzw. § 45 Absatz 1 Bundeshaushaltsordnung 
auch auf die Kreditaufnahme anzuwenden, sodass insbesondere Kreditermächtigungen grund-
sätzlich nicht in folgenden Haushaltsjahren genutzt werden dürfen. Dies gilt nicht nur für die 
„Notlagen“-Kredite, sondern für alle Kredite. Auch für die Kreditaufnahme ist die Kassen-
wirksamkeit relevant – genau wie für alle Staatseinnahmen und -ausgaben (§ 11 Absatz 2 
Bundeshaushaltsordnung). Und schließlich sind Bundeshaushalt und die unter Artikel 115 
Absatz 2 fallenden Sondervermögen als Einheit zu betrachten. 
 Um diesem Urteil Rechnung zu tragen, hat der Bundestag am 15. Dezember 2023 das 
Nachtragshaushaltsgesetz 2023 verabschiedet (Deutscher Bundestag 2023b). Was die Son-
dervermögen angeht, wurden, erstens, im Klima- und Transformationsfonds (KTF) die Rück-
lage um 60 Milliarden Euro verringert und der Wirtschaftsplan des KTF entsprechend ange-
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passt; zweitens, die Entnahme aus der mit notlagenbedingten Krediten des Jahres 2022 gebil-
deten Rücklage durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) rückgängig gemacht und 
zum Ausgleich des Wirtschaftsplans des WSF zusätzliche Kredite in Höhe von 43,2 Milliar-
den Euro rückwirkend aufgenommen; und drittens, im Sondervermögen Aufbauhilfe 2021 
(SVA) die Ausgaben des Jahres 2023 nicht durch die Inanspruchnahme von Kreditermächti-
gungen aus dem Jahr 2021, sondern durch eine Zuweisung aus dem Bundeshaushalt in Höhe 
von ca. 1,6 Milliarden Euro finanziert. Aufgrund der beiden letztgenannten Maßnahmen über-
stieg die Kreditaufnahme im Jahr 2023 die nach der Schuldenregel zulässigen Kreditaufnah-
me, weswegen rückwirkend eine Notsituation für das Jahr 2023 festgestellt wurde. 
 Dies soll für das Jahr 2024 vermieden werden. Aus diesem Grund muss die bisherige 
Haushaltsplanung für das Jahr 2024 revidiert werden, da nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts die Finanzierung durch Sondervermögen nicht mehr im bisher geplanten Um-
fang möglich ist. Mit dem zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 (Deutscher Bundestag 
2024) soll die Finanzierung des Bundeshaushalts 2024 innerhalb der Grenzen der „Schulden-
bremse“ sichergestellt werden. Diesem Zweck dient eine Reihe von Maßnahmen zur Einnah-
menerhöhung und zur Ausgabensenkung. Nicht Rechnung getragen wird dagegen den weiter-
hin bestehenden verfassungsrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Allgemeinen 
Rücklage und den Sondervermögen. Es kann deshalb keine Rede davon sein, dass mit diesem 
Gesetzentwurf „strukturellen Problemen im Bundeshaushalt“ begegnet wird (Deutscher Bun-
destag 2024, S. 1) – zumindest nicht annähernd konsequent genug. Auf diese Risiken werde 
ich in den Abschnitten 3 und 4 eingehen. 

2. Zu den Maßnahmen im Einzelnen 

Ob das eigentliche Ziel des zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024, nämlich die Finan-
zierung des Bundeshaushalts 2024 ohne die Außerkraftsetzung der „Schuldenbremse“ erreicht 
werden kann, lässt sich anhand der vorliegenden Unterlagen nicht sicher beurteilen. Ich 
möchte deshalb im Folgenden weniger zu den fiskalischen, sondern vor allem zu den ökono-
mischen Implikationen der wichtigsten Maßnahmen kurz Stellung nehmen. 

2.1. Die Erhöhung der Luftverkehrsteuer 

In ihrer aktuellen Form ist die Luftverkehrsteuer steuersystematisch und klimapolitisch nicht 
zu rechtfertigen. Seitdem innereuropäische Flüge dem EU-ETS unterliegen, hätten diese Flü-
ge von der Luftverkehrsteuer befreit werden müssen. Denn das EU-ETS ist das klimapolitisch 
wesentlich zielgenauere Instrument, sodass die Luftverkehrsteuer allenfalls als Notlösung für 
die Belastung der Emissionen der Flüge in Frage kommt, auf die das EU-ETS nicht ange-
wandt wird. Eine Doppelbelastung innereuropäischer Flüge, so wie es jetzt der Fall ist, ist 
keineswegs zu rechtfertigen. Im Übrigen sollte auch bei einer „Notlösung“ ein möglichst di-
rekter Zusammenhang zwischen der Länge der Flugstrecke und der Höhe der Steuer bestehen, 
was nicht der Fall ist. Statt einer Erhöhung der Steuersätze wäre eine grundlegende Reform 
der Luftverkehrsteuer geboten gewesen. 

2.2. Die Streichung der Energiesteuervergünstigung von Agrardiesel 

Zunächst ist festzustellen, dass die Landwirte durch die Streichung der Energiesteuervergüns-
tigung für Agrardiesel in einer Zeit belastet werden, in der sie ohnehin mit vielen wirtschaftli-
chen Problemen zu kämpfen haben. Es ist zwar richtig, dass die Streichung dieser Vergünsti-
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gung aus klimapolitischer Sicht und im Sinn einer gleichmäßigen Belastung aller CO2-
Emissionen, die bei der Nutzung fossiler Brennstoffe entstehen, folgerichtig ist. Allerdings 
besteht zwischen der Höhe der Steuersätze auf die verschiedenen Energieträger und deren 
Kohlenstoffgehalt kein direkter Zusammenhang. Dies ist dagegen bei der CO2-Abgabe des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes der Fall. Insoweit die CO2-Abgabe erhoben wird, besteht 
folglich keine klimapolitische Rechtfertigung für die Erhebung einer zusätzlichen Energie-
steuer. Deshalb sollte nicht die Steuervergünstigung für Agrardiesel gestrichen, sondern im 
Gegenteil die Energiesteuer auf fossile Brennstoffe nach Maßgabe der darauf entfallenden 
CO2-Abgabe gesenkt und langfristig abgeschafft und durch die CO2-Abgabe ersetzt werden. 

2.3. Die Abschaffung des „Bürgergeldbonus“ 

Nicht nur der „Bürgergeldbonus“, sondern auch das Weiterbildungsgeld und die Weiterbil-
dungsprämie sollten abgeschafft werden. Schließlich stellt die Aussicht auf einen Arbeitsplatz 
und ein höheres Einkommen schon Anreiz genug dar, sich weiterzubilden bzw. eine Berufs-
ausbildung zu beginnen. Zumindest sollte dies der Fall sein und wäre auch der Fall, wenn der 
Abstand zwischen Arbeitseinkommen und sogenanntem „Bürgergeld“ größer wäre, als er 
jetzt ist. Hier gibt es weitere Einsparmöglichkeiten, die aber offenbar nicht ergriffen werden 
sollen. 

2.4. Die Leistungskürzung bei Verweigerung der Arbeitsaufnahme 

Grundsätzlich ist diese Maßnahme zu begrüßen, da so der Anreiz zur Arbeitsaufnahme erhöht 
und so verhindert wird, dass das „Bürgergeld“ zum bedingungslosen Grundeinkommen dege-
neriert. Allerdings stellen sich in diesem Zusammenhang zwei Fragen: Warum soll die Leis-
tungskürzung auf zwei Monate beschränkt werden (§ 31b Abs. 3 SGB 2), auch wenn die 
Möglichkeit der Arbeitsaufnahme weiterhin besteht? Und warum wurden überhaupt die früher 
bestehenden Sanktionsmöglichkeiten so stark eingeschränkt, dass diese Neuregelung notwen-
dig wurde? 

2.5. Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit 

Die geplanten Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit an den Bund führen zu Mehreinnah-
men im Bundeshaushalt. Allerdings mindern sich dadurch die Rücklagen der Bundesagentur 
für Arbeit entsprechend. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zukunft etwaige 
Defizite der Bundesagentur vom Bund ausgeglichen werden müssen. Damit wird die aktuelle 
Haushaltsentlastung durch künftige Haushaltsrisiken erkauft. Im Übrigen kann man in diesem 
Vorgehen insoweit eine Zweckentfremdung von Notlagenkrediten erblicken, als die ursprüng-
lich vom Bund an die Bundesagentur für Arbeit in der Coronakrise geleisteten Zuschüsse 
durch Corona-Notlagenkredite finanziert wurden. 

3. Die Allgemeine Rücklage 

In den Jahren 2015 bis 2019 erzielte der Bund Haushaltsüberschüsse in Höhe von 48,2 Milli-
arden Euro. Laut § 25 Absatz 2 Bundeshaushaltsordnung müssen diese zur Schuldentilgung 
verwendet werden. Dies ist auch tatsächlich geschehen, da die Bundesregierung die An-
schlussfinanzierung fällig werdender Kredite in dem genannten Umfang reduziert, also 
Schulden getilgt hat (Bundesrechnungshof 2022, S. 13). 
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 Diese Schuldentilgung wurde jedoch nicht als solche verbucht, sodass die buchmäßigen 
Schulden höher als die tatsächlichen Schulden waren. Stattdessen wurden die 48,2 Milliarden 
Euro in eine sogenannte „Allgemeine Rücklage“ eingebucht, die nicht werthaltig ist. Da die 
Haushaltssystematik bei der Verwendung von Rücklagen nicht zwischen werthaltigen und nur 
buchmäßigen Rücklagen unterscheidet, zählen Entnahmen aus dieser Allgemeinen Rücklage 
als Einnahmen. In Höhe dieser Einnahmen reduziert sich die für den Haushaltsausgleich er-
forderliche Nettokreditaufnahme. Dies ist allerdings nur rein buchmäßig der Fall. Tatsächlich 
und kassenmäßig müssen die entsprechenden Mittel durch Kreditaufnahme beschafft werden 
– eine Kreditaufnahme, die im Bundeshaushalt aber nicht zum Ausdruck kommt. 
 Dieses Vorgehen verstößt nicht nur gegen § 25 Absatz 2 Bundeshaushaltsordnung, sondern 
auch gegen die Prinzipien der Haushaltsklarheit und der Haushaltswahrheit (Artikel 110 Ab-
satz 1 Grundgesetz) sowie gegen die Grundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit (Artikel 109 
Absatz 2 Grundgesetz, § 45 Absatz 1 Bundeshaushaltsordnung). Es ermöglicht die Umgehung 
der Verschuldungsregeln des Artikels 115 Absatz 2 Grundgesetz. Denn in den Jahren, in de-
nen keine Nettokreditaufnahme erforderlich war, also in den Jahren 2015 bis 2019, wurde 
durch das Unterlassen der Verbuchung der stattgefundenen Schuldentilgung unter der irrefüh-
renden Bezeichnung „Allgemeine Rücklage“ gewissermaßen eine Kreditermächtigung ge-
schaffen, die dann in den Folgejahren genutzt werden konnte, ohne dass sich die buchmäßige 
Nettokreditaufnahme und damit der buchmäßige Schuldenstand erhöht hätten. Letzterer war 
ja ohnehin schon höher ausgewiesen als der tatsächliche Schuldenstand. Diese nur kassenmä-
ßige, aber nicht buchmäßige Kreditaufnahme musste bei der Anwendung der Verschuldungs-
regeln des Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz nicht berücksichtigt werden, sodass man die 
Obergrenze der Kreditaufnahme einhalten bzw. etwaige Notlagenkredite geringer ausweisen 
konnte. In dem Maß, in dem die Allgemeine Rücklage aufgelöst worden ist, hat sich der tat-
sächliche wieder dem buchmäßigen Schuldenstand genähert. 
 Beispielsweise wurden im Jahr 2023 insgesamt 43,5 Milliarden Euro aus der Allgemeinen 
Rücklage entnommen – Entnahmen, die eigentlich als Nettokreditaufnahme hätten verbucht 
werden müssen. Gleiches gilt für eine mögliche Entnahme im Jahr 2024. Bislang ist geplant, 
aus dem Restbestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 
2024 1,4 Milliarden Euro zu entnehmen. Angesichts der aktuellen Haushaltsprobleme ist da-
mit zu rechnen, dass es nicht bei diesem Betrag bleiben wird. 
 Ein solches Vorgehen ist unter Zugrundelegung der vom Bundesverfassungsgericht in dem 
oben zitierten Urteil entwickelten Grundsätze als verfassungswidrig zu werten. 

4. Das Problem der Sondervermögen  

Nicht nur die Finanzierung der von der Bundesregierung bislang im Zusammenhang mit dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 berücksichtigten Sonderver-
mögen ist problematisch – sondern auch die der meisten anderen Sondervermögen (Bundes-
rechnungshof 2023, S. 16-21). 
 Der weit überwiegende Teil der Sondervermögen finanziert sich nicht durch eigene Ein-
nahmen, sondern durch direkte Zahlungen aus dem Bundeshaushalt oder die Aufnahme von 
Krediten. Bei allen fremdfinanzierten Sondervermögen kann es zu Konflikten mit den grund-
gesetzlichen Haushaltsprinzipien kommen – und zwar auch dann, wenn keine Umwidmungen 
wie im Fall des KTF oder des WSF vorgenommen werden. Insoweit fremdfinanzierte Son-
dervermögen eigene Kreditermächtigungen besitzen (wie z.B. der WSF), liegt ein Verstoß 
gegen das Prinzip der Jährlichkeit bzw. Jährigkeit gemäß Artikel 110 Absatz 2 Grundgesetz 
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dann vor, wenn Kreditermächtigungen nicht in dem Haushaltsjahr, in dem sie erteilt wurden, 
ausgeschöpft, sondern ganz oder zum Teil auf Folgejahre übertragen werden. Für fremdfinan-
zierte Sondervermögen, die sich aus buchmäßigen Mittelzuführungen aus dem Bundeshaus-
halt speisen (wie z.B. das SVA), gilt Ähnliches: Wenn diese Mittel nicht im selben Jahr ver-
braucht und kreditfinanziert werden, sondern ganz oder zum Teil der Rücklage zugewiesen 
und erst bei Inanspruchnahme kreditfinanziert werden, liegt ebenfalls ein Verstoß gegen das 
Jährlichkeits- bzw. Jährigkeitsprinzip vor. Verfassungsgemäß wäre es, anstelle der bisherigen 
Praxis am Ende jedes Haushaltsjahres die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächti-
gungen bzw. die nicht verbrauchten Zuweisungen zu streichen. Der Finanzbedarf in den 
Folgejahren müsste dann durch neue Kreditermächtigungen bzw. neue Zuweisungen jeweils 
nach Maßgabe des Jährlichkeits- bzw. Jährigkeitsprinzips gedeckt werden. Das würde natür-
lich bedeuten, dass die entsprechenden Beträge jedes Jahr bei der Kreditaufnahme des Bundes 
zu berücksichtigen und dabei die Regeln der „Schuldenbremse“ zu beachten wären. Auf diese 
Weise könnte die „Schuldenbremse“ nicht länger durch Rücklagenbildung in Sondervermö-
gen umgangen werden. 
 Dies würde, wie der Bundesrechnungshof (2023, S. 7) völlig zu Recht konstatiert, „erheb-
liche Auswirkungen auf die bisherige Haushalts- und Finanzplanung“ haben. Diese Auswir-
kungen sollen vermieden werden, indem die Bundesregierung offensichtlich die verfassungs-
widrige Buchungspraxis der Vorjahre beibehalten will. Würde diese den vom Bundesverfas-
sungsgericht entwickelten Grundsätzen angepasst, würde sich eine zusätzliche Kreditaufnah-
me in Höhe von 26,2 Milliarden Euro für das Jahr 2024 ergeben (Differenz zwischen nicht 
kassenwirksamen NKA-erhöhenden Ausgaben und kassenwirksamer, nicht NKA-relevanter 
Kreditaufnahme; Deutscher Bundestag 2023a, S. 49-50). Damit wäre die Einhaltung der 
„Schuldenbremse“ auch im Jahr 2023 ausgeschlossen. 

5. Eine vertane Chance 

Mit dem vorliegenden Entwurf für ein zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 versucht 
die Bundesregierung, die sich in der Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 
15. November 2023 auftuenden Haushaltslöcher zu stopfen. Sie bedient sich dazu einer Reihe 
verschiedener Maßnahmen, deren Auswahl nicht nur recht willkürlich wirkt, sondern die auch 
im jeweiligen Einzelfall nur schwer zu rechtfertigen sind. 
 Außerdem bestehen verfassungsrechtliche Risiken insoweit fort, als die Auswirkungen des 
erwähnten Urteils auf weitere Sondervermögen und auf die Allgemeine Rücklage nicht be-
rücksichtigt worden sind. 
 Die Bundesregierung hat die Haushaltskrise leider nicht als Chance begriffen. Sie hat nicht 
die Gelegenheit ergriffen, alle Staatsausgaben generell auf den Prüfstand zu stellen, konse-
quent und systematisch Einsparungen vorzunehmen und Abgaben zu senken und so den Bür-
gern mehr Freiraum zur eigenverantwortlichen Gestaltung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten 
zu gewähren. Wenn die Bundesregierung meint, die „klimaneutrale Transformation der Wirt-
schaft“ verstärkt vorantreiben zu müssen, „auch um Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze zu sichern“ (Deutscher Bundestag 2024, S. 1), so zeigt sie damit deutlich, 
dass sie die Probleme, vor denen die deutsche Volkswirtschaft steht, noch nicht erkannt hat. 
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